
ANLAGE 4 ZUR SATZUNG
STADT L A H ^ VOM .24 >6-.1.9.68.

Bebauungsplan BOTTENBRUNNEN

Bebauungs Vorschriften

A) Rechtsgrundlagen:

§§ 1, 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes - BBauG - vom 23.6.1960 
(BGBl. I S. 341)
§§ 1 - 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) vom 26.6.1962 
(BGBl. I S. 429)
§ 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchführung 
des Bundesbaugesetzes vom 27.6.1961 (Ges.Bl. S. 208)
§§ 3, 16 und 111 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
- LBO - vom 6.4.1964 (Ges.Bl. S. 151)

B) Festsetzungen:

§ 1

Art der baulichen Nutzung

(1) Für die Gliederung des Plangebietes hinsichtlich der Art 
der baulichen Nutzung sind die Festsetzungen im Plan maß
gebend .
(2) Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur aus
nahmsweise zulässig.
(3) Anlagen im Sinne des § 89 Abs. 1 Ziff. 1, 2, 12b, 23, 25, 
26 und 29 LBO sind genehmigungspflichtig.

§ 2
Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der zulässigen baulichen Nutzung wird bestimmt durch 
Festsetzung der Grundflächenzahl und der Geschoßflächenzahl
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sowie der Anzahl der Vollgeschosse (jeweils im Plan)*

§ 3
Bauweise

(1) Für die Bauweise sowie für die Stellung der G-ebäude sind 
die Festsetzungen im Plan maßgebend (Garagen siehe § 6),
(2) Der im Plan ausgewiesene Baubestand an Einzel- und Doppel 
häusern gilt als Festsetzung gemäß § 22 Abs« 2 Satz 2 BauNVO*

Uberbaubare Grundstücksfläche

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich aus den 
Festsetzungen von Baulinien und Baugrenzen im Plan»
(2) 1-geschossige Garagen sind auf den nicht überbaubaren 
Flächen zulässig»
(3) Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie bauliche 
Anlagen im Sinne des § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO sind auf den 
nicht überbaubaren Flächen unzulässig.

(1) Für die Dachform sind die Festsetzungen im Plan maß- (
gebend•
(2) Es kann gefordert werden, daß beim Anbau an bestehende 
Gebäude deren Traufhöhe, Dachform und Dachneigung übernommen 
werden.
(3) Gebäude, für die der Plan geneigte Dachflächen ausweist, 
sind mit Ziegeln zu decken. Im übrigen sind die Dachflächen 
einheitlich in dunklem Farbton zu halten.
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§ 6
Garagen

(1) Für die Lage und Anordnung von Garagen gelten die ent
sprechenden Festsetzungen im Plan.
(2) Garagen sind «,1s Massivbauten zu errichten.

§ 7
Außenanlagen und Bepflanzung

(1) Einfriedigungen:
a) Im Allgemeinen Wohngebiet sind zur Einfriedigung der 

Grundstücke einfache, mit Hecken hintcrpflanzte Holz
oder Eisenzäune bis 1 m Höhe über Gelände oder Hecken- 
pflanzungrv, in gleicher Höhe - diese ggfs, mit innen
liegenden Drah zäunen - zugelassen.

b) Für die Einfriedigung der Grünflächen gilt Abs 1) ent
sprechend .

c) Feste Einfriedigungen entlang öffentlicher Verkehrs
flächen sind genehmigungspflichtig.

d) Für einzelne Gebietsbereiche kann eine einheitliche Aus
führung und Höhe der straßenseitige-n Einfriedigungen 
verlangt werden.

(2) Notwendige Erdbewegungen (Abgrabungen, Aufschüttungen, 
Geländeverziehungen, Anlage von Terrassen, Böschungen etc.) 
sind so durchzuführen, daß unabhängig von den Grundstücks
grenzen eine zusammenhängende Geländegestaltung entsteht.

(3) Die im Plan dargestellte Begrünung (Bäume, Sträucher) 
gilt insoweit als verbindliche Festsetzungen, als eine 
entsprechende Anpflanzung aus städtebaulichen Gründen 
(zur Lärmabschirmung oder zur optischen Begrenzung von 
Freiräumen) geboten ist.

(4) Wertvoller Baumbestand ist zu erhalten. Ausnahmen sind nur 
zulässig, wenn die Beseitigung öffentlichen Belangen nicht 
entgegensteht.
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§ 8
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Für Ausnahmen und Befreiungen von Festsetzungen des Be
bauungsplanes gilt § 31 BBauG.
(2) Für Ausnahmen und Befreiungen von den bauordnungsreeht- 
lichen Vorschriften gilt § 94 LBO.

Lahr, den 24. 6. 1968

Stadtplanung

(Steurer) 
Stadtoberbaurat

Genehmigt gemäß § 11 des 

Bundesbeugesetzo.s vom 23.6. 1960 
(3GBI. I 5. 341)

Regierungspr&sidium Südbaden

Jer Bebauungsplan wurd 
Lahr, den 4.9.1968


